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Se1it ber ZWaNZzlg Jahren wird In Deutschlan: ber den islamischen
Religionsunterricht gesprochen und verhandelt. Über /00.000 Muslimıi-
sche Schülerinnen und chüler esuchen bundesweit die deutschen Schu:
len Verfassungsrechtlich STE ihnen auch 1n Religionsunterricht Z
WE der rechtliche ahnmen Tüur die Erteilung des islamischen Religionsun-
terrichts egeben 1ST. alur Sind institutionelle Strukturen erforderlich SO
lange diesen Voraussetzungen mangelt, STEe bisher den Muslimıi-
schen Schülerinnen und Cchulern Irei entscheiden, 918 S1E dem
evangelischen DZW. katholischen Religionsunterricht teilnehmen Oder das
Fach „Ethik/ Werte und Oormen esuchen, WEl dies angeboten wird,
Oder sich e1Ne Freistunde nehmen, während ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler Religionsunterricht en Se1it einiıgen ahren werden 1Un 1n
Deutschlan: verschiedene Modelle erprobt, eiınen verfassungskonfor-
InelNn islamischen Religionsunterricht anbieten können, der VOT us1ı
InelNnel wird Das Staatskirchenrec 1n Deutschlan: ewährt
bisher den Kirchen, die als KÖörpersc des Oflfentlichen Rechts erkannt
Sind und semäß deutscher Verfassung mi1t dem aa Tüur das riellen des
Religionsunterrichts kooperieren, die nhalte des Religionsunterrichts Test.
zulegen, Religionslehrkräfte aUSZUDIlAenN SOWIE ihnen die Erlaubnis ZU
Unterricht erteilen Diese Form VONN Kooperation kann nicht ohne WEe1-

aul die Muslime übertragen werden, we1l S1E nicht als Kırchen DZW.
kırchenähnlich organısiert sind

Hamideh Mohaghe ISst VWissenschaftliche Mitarbeiterin Iur Islamische eologie 1mM
/Z/entrum Iur komparative eologie und Kulturwissenschaften der Universitäti ader-
OTN.

63 (1/201 4) 5465

Seit über zwanzig Jahren wird in Deutschland über den islamischen
Religionsunterricht gesprochen und verhandelt. Über 700.000 muslimi-
sche Schülerinnen und Schüler besuchen bundesweit die deutschen Schu-
len. Verfassungsrechtlich steht ihnen auch ein Religionsunterricht zu,
wenn der rechtliche Rahmen für die Erteilung des islamischen Religionsun-
terrichts gegeben ist. Dafür sind institutionelle Strukturen erforderlich. So-
lange es an diesen Voraussetzungen mangelt, steht es bisher den muslimi-
schen Schülerinnen und Schülern frei zu entscheiden, ob sie an dem
evangelischen bzw. katholischen Religionsunterricht teilnehmen oder das
Fach „Ethik/Werte und Normen“ besuchen, wenn dies angeboten wird,
oder sich eine Freistunde nehmen, während ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler Religionsunterricht haben. Seit einigen Jahren werden nun in
Deutschland verschiedene Modelle erprobt, um einen verfassungskonfor-
men islamischen Religionsunterricht anbieten zu können, der von Musli-
men verantwortet wird. Das Staatskirchenrecht in Deutschland gewährt
bisher den Kirchen, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt
sind und gemäß deutscher Verfassung mit dem Staat für das Erteilen des
Religionsunterrichts kooperieren, die Inhalte des Religionsunterrichts fest-
zulegen, Religionslehrkräfte auszubilden sowie ihnen die Erlaubnis zum
Unterricht zu erteilen. Diese Form von Kooperation kann nicht ohne wei-
teres auf die Muslime übertragen werden, weil sie nicht als Kirchen bzw.
kirchenähnlich organisiert sind. 
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Irotz JTiener Fragen bezüglich der rec  I1Ichen Voraussetzungen Sind %e
1Un ahber Erfolge 1n der msetzung der Überlegungen ZU islamı-
SscChHen Religionsunterricht In einıgen Bundesländern verzeichnen, auch
WEl S1E sich eigentlichen SIinn des Verfassungsrechts
Och iImMmer In e1ner rec  1chen Grauzone bewegen

Das Oderale System 1n Deutschland ewährt den Bundesländern die
AÄAutonomie 1n ihnrer Bildungspolitik. Die Bildungsmodelle werden VOT den
jeweiligen Bundesländern konzipiert und durchgeführt. Die Bundesländer
aben eigene änderverfassungen und Schulgesetze, die nicht die Iun
rechte antasten, bel der Umsetzung jedoch eigene onzepte entwickeln
können Der Religionsunterricht 1st das einzıge Schulfach, das In der Ver-
fassung explizi als Oordentliches enriac benannt wird und den anderen
Fächern gleich geste 1St. Der aat, der sıch ZU Neutralitätsprinzip be
ennt, ewährt seiINen Bürgerinnen und Bürgern, 1n den Offentilchen Schu:
len ihre eligion lehren und lernen Religionsunterricht 1st demnach
e1N ordentliches Fach, welches der UIS1ICc des Staates ste  e und
zugleic hält sich der aa VOT der Festlegung der nhalte lern und ber-
ass diese 1n der ege der Religionsgemeinschaft /, Ahbhs Grundge
setz) Er kooperiert mi1t der Religionsgemeinschaft und stellt die Erfüllung
der sachlichen und personellen Voraussetzung Tüur den Unterricht sicher.“

Die eligion 1st 1n wichtiger Aspekt der Sozlalisation und Identitäts
Ündung. Die 1n der rklärung der Menschenrechte verankerte Religions-
Teinel 1st e1N schutzwürdiges Gut, und der aa verpflichtet sich, dieses

garantieren. Uurc den Art. /, Abs des Grundgesetzes ewährt der
aa der Religionsgemeinschaft e1Ne „institutionelle Garantie”, die AUS-
SCHHEeBNC ihr zuspricht, die Grundelemente der jeweiligen eligion lest:
zulegen, definieren und deuten Für eıInNnen regulären Religionsunter-
richt bedarf der aa e1Nes Ansprechpartners, der ber institutionelle und
rechtliche Strukturen verfügt Die Mmuslimischen Urganisationen Sind aul
dem Weg der strukturellen Institutionalisierung, die Och einiger Organısa-
torischer und theologischer ärungen bedarft.

Religionsunterricht den öffentlichen Schulen auf dem Prüfstand

In den eHatten den islamischen Religionsunterricht STE der Reli
gionsunterricht 1n den Offentlichen chulen als anzer aufT dem Prüfstand

andern 2DDecCke. Das Grundgesetz und der Religionsunterricht, In Bülent
Eicar/Martina Blasberg-Kuhnke/Arnulf Von CHheithAa (Hg.) Religionen In der Schule
und die Bedeutung des islamischen Religionsunterrichts, Öttingen 701 Ü,
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Trotz offener Fragen bezüglich der rechtlichen Voraussetzungen sind
nun aber erste Erfolge in der Umsetzung der Überlegungen zum islami-
schen Religionsunterricht in einigen Bundesländern zu verzeichnen, auch
wenn sie sich – am eigentlichen Sinn des Verfassungsrechts gemessen –
noch immer in einer rechtlichen Grauzone bewegen. 

Das föderale System in Deutschland gewährt den Bundesländern die
Autonomie in ihrer Bildungspolitik. Die Bildungsmodelle werden von den
jeweiligen Bundesländern konzipiert und durchgeführt. Die Bundesländer
haben eigene Länderverfassungen und Schulgesetze, die nicht die Grund-
rechte antasten, bei der Umsetzung jedoch eigene Konzepte entwickeln
können. Der Religionsunterricht ist das einzige Schulfach, das in der Ver-
fassung explizit als ordentliches Lehrfach benannt wird und den anderen
Fächern gleich gestellt ist. Der Staat, der sich zum Neutralitätsprinzip be-
kennt, gewährt seinen Bürgerinnen und Bürgern, in den öffentlichen Schu-
len ihre Religion zu lehren und zu lernen. Religionsunterricht ist demnach
ein ordentliches Fach, welches unter der Aufsicht des Staates steht, und
zugleich hält sich der Staat von der Festlegung der Inhalte fern und über-
lässt diese in der Regel der Religionsgemeinschaft (Art. 7, Abs 3 Grundge-
setz). Er kooperiert mit der Religionsgemeinschaft und stellt die Erfüllung
der sachlichen und personellen Voraussetzung für den Unterricht sicher.2

Die Religion ist ein wichtiger Aspekt der Sozialisation und Identitäts-
findung. Die in der Erklärung der Menschenrechte verankerte Religions-
freiheit ist ein schutzwürdiges Gut, und der Staat verpflichtet sich, dieses
zu garantieren. Durch den Art. 7, Abs. 3 des Grundgesetzes gewährt der
Staat der Religionsgemeinschaft eine „institutionelle Garantie“, die aus-
schließlich ihr zuspricht, die Grundelemente der jeweiligen Religion fest-
zulegen, zu definieren und zu deuten. Für einen regulären Religionsunter-
richt bedarf der Staat eines Ansprechpartners, der über institutionelle und
rechtliche Strukturen verfügt. Die muslimischen Organisationen sind auf
dem Weg der strukturellen Institutionalisierung, die noch einiger organisa-
torischer und theologischer Klärungen bedarf. 

Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen auf dem Prüfstand

In den Debatten um den islamischen Religionsunterricht steht der Reli-
gionsunterricht in den öffentlichen Schulen als Ganzer auf dem Prüfstand.
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2 Vgl. Janbernd Oebbecke: Das Grundgesetz und der Religionsunterricht, in: Bülent
Ucar/Martina Blasberg-Kuhnke/Arnulf von Scheliha (Hg.): Religionen in der Schule
und die Bedeutung des islamischen Religionsunterrichts, Göttingen 2010, 56.



56 Die Gegner e1nelNn dass der konfessionelle Religionsunterricht nicht
mehr zeitgemäß S€@1 Anstatt dessen sollte Ethik Oder Philosophie

werden die Fragen der Schülerinnen und chüler ach Sein SIinn
des
Lebens und aNnnlıche Fragen Die Begründung jeg ande
e  = auch der Pluralıtät der Lebenswege Religionen und Weltanschau

den deutschen chulen Die Befüurworter des Religionsunterrichts
jedoch Sind der Meinung, dass gerade religiös Juralen Gesell
SC die Schule reflektierten Religionsunterricht hileten INUSS In
ezug auf islamischen Religionsunterricht wird auch der Aspekt VOT Prä
ventuon Extremismus und Fanatısmus angesprochen Dadurch dass
die muslimischen Jugendlichen zunehmen: (‚efahr stehen VONN derartı
gEeN Kräften rekrutiert werden 1ST notwendig, dass S1€ den CI9ENEN
Glauben betreffend ber Iundiertes Wissen verfügen

Im Mittelpunkt der ehDatten STE die religiöse Neutralität des Staates
Dieses Prinzip wird VONN den Befüurwortern der Lalizıtät als Basıs verstanden
die eligion ZUr Privatsache erklären Demnach hat die eligion den
Offentlichen chulen nichts Ssuchen ach ihrer Meinung sewährt Relig]
Onsunterricht Einvernehmen MI1 den Kırchen und Religionsgemein
chaften ihnen e111€ privilegierte ellung der Schule die e111€ staatlich
neutrale Einrichtung 1ST Inshbesondere wird m1L dem islamischen Religions
unterricht die Einflussnahme des slam und der Muslime den deutschen
chulen erheblich 1Twel W2S MI1 ogroßer orge betrachten 1ST

„Religion 1ST Privatsache wird ZUuU Schlagwort die Neutralität des
Sakularen Staates chützen mMI1 der Absicht das Religiöse AUS der taatlı
chen und gesellschaftlichen Offentlichkeit die Privatsphäre zurückzu
drängen. Demnach hat die Religlosität 1Ur Daseinsrecht, WEl S1€E privat
sgeglau. und gelebt wird Aass die Privatperson AUS ihrer auch religiösen

UÜberzeugung ı1 der Gesellscha eht und handelt, 1st ohl plausibel. S1e
sgl ahber nicht den Anspruch aufT Offentliche Anerkennung Form VOT

ege und usübung ihrer eligion rheben Diese Auffassung STE Je
doch eindeutig Widerspruc ZUuU Grundgesetz dem nicht 1Ur die
Te1inel des auDens des religiösen und weltanschaulichen Be
kenntnisses als Grundrecht Silt Oondern auch die „UNgesStOrte Religions
ausübung“ GG) Der Satz „Religion 1ST Privatsache Wl ler kon
kret also dem Sinne verstehen dass jeder ensch Irei und Ohne
Zwang eligion und Weltanschauun wählen und ahnmen der hbe
stehenden Esetze auch OÖffentlich en ann (Gerade der äkulare aa
der sich keiner eligion ekennt 1NUSS diese umfassende Form VOT Reli
gionsfireiheit x  1

Die Dehatte Deutschland wurde diesem Zusammenhang OKUS
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Die Gegner meinen, dass der konfessionelle Religionsunterricht nicht
mehr zeitgemäß sei. Anstatt dessen sollte Ethik oder Philosophie einge-
führt werden, um die Fragen der Schülerinnen und Schüler nach Sein, Sinn
des 
Lebens und ähnliche Fragen zu erörtern. Die Begründung liegt unter ande-
rem auch in der Pluralität der Lebenswege, Religionen und Weltanschau-
ungen in den deutschen Schulen. Die Befürworter des Religionsunterrichts
jedoch sind der Meinung, dass gerade in einer religiös pluralen Gesell-
schaft die Schule einen reflektierten Religionsunterricht anbieten muss. In
Bezug auf islamischen Religionsunterricht wird auch der Aspekt von Prä-
vention gegen Extremismus und Fanatismus angesprochen. Dadurch, dass
die muslimischen Jugendlichen zunehmend in Gefahr stehen, von derarti-
gen Kräften rekrutiert zu werden, ist es notwendig, dass sie den eigenen
Glauben betreffend über fundiertes Wissen verfügen. 

Im Mittelpunkt der Debatten steht die religiöse Neutralität des Staates.
Dieses Prinzip wird von den Befürwortern der Laizität als Basis verstanden,
die Religion zur Privatsache zu erklären. Demnach hat die Religion in den
öffentlichen Schulen nichts zu suchen. Nach ihrer Meinung gewährt Religi-
onsunterricht im Einvernehmen mit den Kirchen und Religionsgemein-
schaften ihnen eine privilegierte Stellung in der Schule, die eine staatlich
neutrale Einrichtung ist. Insbesondere wird mit dem islamischen Religions-
unterricht die Einflussnahme des Islam und der Muslime in den deutschen
Schulen erheblich erweitert, was mit großer Sorge zu betrachten ist. 

„Religion ist Privatsache“ wird zum Schlagwort, um die Neutralität des
säkularen Staates zu schützen mit der Absicht, das Religiöse aus der staatli-
chen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit in die Privatsphäre zurückzu-
drängen. Demnach hat die Religiosität nur Daseinsrecht, wenn sie privat
geglaubt und gelebt wird. Dass die Privatperson aus ihrer – auch religiösen
– Überzeugung in der Gesellschaft lebt und handelt, ist wohl plausibel. Sie
soll aber nicht den Anspruch auf öffentliche Anerkennung in Form von
Pflege und Ausübung ihrer Religion erheben. Diese Auffassung steht je-
doch eindeutig im Widerspruch zum Grundgesetz, in dem nicht nur die
Freiheit des Glaubens sowie des religiösen und weltanschaulichen Be-
kenntnisses als Grundrecht gilt, sondern auch die „ungestörte Religions-
ausübung“ (Art. 4. GG). Der Satz „Religion ist Privatsache“ wäre hier kon-
kret also in dem Sinne zu verstehen, dass jeder Mensch frei und ohne
Zwang seine Religion und Weltanschauung wählen und im Rahmen der be-
stehenden Gesetze auch öffentlich leben kann. Gerade der säkulare Staat,
der sich zu keiner Religion bekennt, muss diese umfassende Form von Reli-
gionsfreiheit garantieren. 

Die Debatte in Deutschland wurde in diesem Zusammenhang fokus-
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sSIer aul die religiösen „Symbole VOT allem das Kopftuch der mMmuslimı- 5{
SscChHen Frauen und das KTUuzi[ix 1n den Schulklassen eführt. nfolge der
Kopftuc.  ebatte wurden 1n einıgen Bundesländern (esetze erlassen, die
sich jetzt als 1n sroßer Stolperstein aul dem Weg der Etablierung des isla-
Mischen Religionsunterrichts erweisen, W2S die Einstellung der geeigneten

etrifft Das Verhbot als alsSO als Bedienstete des Staa:
tes 1n der Schule e1N Oopituc Lragen, ass Mmuslimische qualifizierte
Lehrerinnen VOT der Schule stehen S1e dürien ZWAT mi1t dem opituc isla-
Mischen Religionsunterricht erteilen, dürien ahber miıt ihrem opfituc das
Schulgebäude nicht betreten!

Islamischer Religionsunterricht: C’hancen und Hindernisse

Wenn auch zunNächst „MiIt Sorge“ wird der islamische Religionsun-
terricht VONN der Politik mittierweile als richtiger chritt 1n die richtige
Kichtung betrachtet. Die evangelische und katholische Kıirche unterstutzen
se17 jeher die Einführung des islamischen Religionsunterrichts; nicht
etzt senen S1E darın auch die Stärkung der Stimmen Tüur den konfessionel-
len Unterricht. Die evangelischen Kırchen 1n Deutschland SOWIE das /Zen
tralkomitee der deutschen Katholiken aben sich diesbezüglich miıt
Interviews und Stellungnahmen menriac geäußert. MI  erwelle Sibt
SORar vereinzelt Vereinbarungen Tüur die AÄus und Weiterbildung der Lehr-

zwischen Kırchen und muslimischen Urganisationen.
In der rklärung „JIslamischer Religionsunterricht als ance Tüur nte

gration und Dialog” des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 1M Jahr
2008 wird der islamische Religionsunterricht als „eIn Schlüssel ZUr nte
gration der Muslime 1n Deutschland“ bezeichnet, der ZzUuUuerst e1N USAaruc
der Religionsfreiheit 1ST. VWeiter e1 CS, dass „JIslamischer Religionsunter-
richt In Entsprechung evangelischem, katholischem Oder jüdischem Re
ligionsunterricht 1n notwendiger chritt aufT dem Weg ZUr Gleichbehand:
lung der Muslime und insolern auch e1N Beitrag ZUr Integration ist“.

Die Evangelische Kıirche In Deutschland (EKD) veröffentlichte Mitte
Q99 e1nNe Stellungnahme ZUuU islamischen Religionsunterricht, In der 1E
„einen Religionsunterricht Iur muslimische Schülerinnen und chüler  &b be
[ürwortete In dieser rklärung wird betont, dass Iur die Erteilung VOT Reli
sionsunterricht In Deutschland der Art. konstitutiv S11 und dass der

J1e wwWwW.zdk.de/veroeffentlichungen/erklaerungen/detail/ Islamischer-Religionsun-
terricht-als-Chance-fuer-Integration-und-Dialog- 70]/ (24.1 070 3)
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siert auf die religiösen „Symbole“ – vor allem das Kopftuch der muslimi-
schen Frauen und das Kruzifix in den Schulklassen – geführt. Infolge der
Kopftuchdebatte wurden in einigen Bundesländern Gesetze erlassen, die
sich jetzt als ein großer Stolperstein auf dem Weg der Etablierung des isla-
mischen Religionsunterrichts erweisen, was die Einstellung der geeigneten
Lehrkräfte betrifft. Das Verbot als Lehrkraft – also als Bedienstete des Staa-
tes – in der Schule ein Kopftuch zu tragen, lässt muslimische qualifizierte
Lehrerinnen vor der Schule stehen: Sie dürfen zwar mit dem Kopftuch isla-
mischen Religionsunterricht erteilen, dürfen aber mit ihrem Kopftuch das
Schulgebäude nicht betreten!

Islamischer Religionsunterricht: Chancen und Hindernisse

Wenn auch zunächst „mit Sorge“ so wird der islamische Religionsun-
terricht von der Politik mittlerweile als richtiger Schritt in die richtige
Richtung betrachtet. Die evangelische und katholische Kirche unterstützen
seit jeher die Einführung des islamischen Religionsunterrichts; nicht zu-
letzt sehen sie darin auch die Stärkung der Stimmen für den konfessionel-
len Unterricht. Die evangelischen Kirchen in Deutschland sowie das Zen-
tralkomitee der deutschen Katholiken haben sich diesbezüglich mit
Interviews und Stellungnahmen mehrfach geäußert. Mittlerweile gibt es
sogar vereinzelt Vereinbarungen für die Aus- und Weiterbildung der Lehr-
kräfte zwischen Kirchen und muslimischen Organisationen. 

In der Erklärung „Islamischer Religionsunterricht als Chance für Inte-
gration und Dialog“ des Zentralkomitees der deutschen Katholiken im Jahr
2008 wird der islamische Religionsunterricht als „ein Schlüssel zur Inte-
gration der Muslime in Deutschland“ bezeichnet, der zuerst ein Ausdruck
der Religionsfreiheit ist. Weiter heißt es, dass „Islamischer Religionsunter-
richt in Entsprechung zu evangelischem, katholischem oder jüdischem Re-
ligionsunterricht ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur Gleichbehand-
lung der Muslime und insofern auch ein Beitrag zur Integration ist“.3

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) veröffentlichte Mitte
1999 eine Stellungnahme zum islamischen Religionsunterricht, in der sie
„einen Religionsunterricht für muslimische Schülerinnen und Schüler“ be-
fürwortete. In dieser Erklärung wird betont, dass für die Erteilung von Reli-
gionsunterricht in Deutschland der Art. 7 GG konstitutiv sei und dass der
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3 Siehe: www.zdk.de/veroeffentlichungen/erklaerungen/detail/Islamischer-Religionsun-
terricht-als-Chance-fuer-Integration-und-Dialog-176j/ (24.10.2013).



ale Religionsunterricht 1n Übereinstimmung mi1t den Grundsätzen der Relig1-
onsgemeinschaft erteilt werden IMUSS, „wobe!l sıch der Begriff ‚Religionsge-
meinschalften nicht 11UTr aufT die evangelische und die katholische Kırche
bezieht“

Die Definition der Religionsgemeinschaft und die rage der repräsenta-
1ven Ansprechpartner Tüur das Erstellen VOT ( urricula und Lehrmaterialien

hauptsächlich die ITsachen Tüur Jan gsames Vorankommen und ZEe1T-
weilige Stagnation 1n der Einführung des islamischen Religionsunterrichts.
Wie entsetzlich die Ereignisse September 2001 und ihre Folgen Tüur
die VWeltpoliti auchL 1NUSSL 1E aben 1n Deutschlan: Tüur
1n mdenken esorgt. Der sich dadurch verändernde politische
WE gleich ZzUuUuerst mi1t der Uurc den islamistischen lerror Olfensichtlich
gewordenen Sicherheitsfrage verbunden ermöglichte CS, unterschiedli
che Wege auszuprobieren, auch WE diese verfassungsrechtlich nicht
kongruent Sind

Mit 1C aufT die erforderlichen Abstimmungen und Kooperationen Tüur
den islamischen Religionsunterricht eNtIste zwischen den Muslimen und
staatlichen Instanzen 1n den Bundesländern angsam ahber kontinulerlich
e1Ne Kommunikation, die ahber weililterhin VOT wechselseitigem Misstrauen
eprägt 1St.

1ne besondere Herausforderung 1n diesem Zusammenhang ZzUerst
die rage, mi1t welcher Mmuslimischen Religionsgemeinschaft der aa denn
kooperieren ann Der Begriff der Religionsgemeinschaft 1M SInne des Art.
/, Abs des Grundgesetzes Ist weitestgehend ungeklärt. elche echtli
chen Kriterien Sibt CS, die ermöglichen, dass e1Ne Religionsgemeinschaft 1n
diesem Sinne erkannt wIird? Wie können DZW. MuUussen die Muslime OrSad-
nNıslert se1n, damıit SIE den Status e1ner Religionsgemeinschaft erlangen,
und würden erartige Urganisationen ach islamisch-theologischer Auffas
SUuNg überhaupt Iur Muslime In rage kommen? Für den Religionsunter-
richt die Religionsgemeinschaft der Ausbildung der e  r  e, die
miıt Kosten verbunden SL, die e1nNe Religionsgemeinschaft In der ege
nicht alleine Lragen ann Die staatliche linanzielle Unterstützung kann 1Ur
die Urganisation beanspruchen, die den Status Körperscha des OTIeNTu
chen Rechts 1iNnNe hat. uch diese rage 1NUSS geklärt werden Wie können
die Muslime e1nNe KÖörpersc des Offentlichen Rechts werden? Bzw. Sibt

linanzielle Unterstützung Tüur den Religionsunterricht, WEl S1E diesen
Status nicht erlangen können?

Dadurch, dass der siam e1nNe kırchenähnliche Urganisation nicht

J1e wwwWw.irh-info.de/index.php?kon=projekte&zeige=iru/iru_news0>5 (24 0201 3)
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Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religi-
onsgemeinschaft erteilt werden muss, „wobei sich der Begriff ‚Religionsge-
meinschaften‘ nicht nur auf die evangelische und die katholische Kirche
bezieht“.4

Die Definition der Religionsgemeinschaft und die Frage der repräsenta-
tiven Ansprechpartner für das Erstellen von Curricula und Lehrmaterialien
waren hauptsächlich die Ursachen für langsames Vorankommen und zeit-
weilige Stagnation in der Einführung des islamischen Religionsunterrichts.
Wie entsetzlich die Ereignisse am 11. September 2001 und ihre Folgen für
die Weltpolitik auch waren, man muss sagen, sie haben in Deutschland für
ein Umdenken gesorgt. Der sich dadurch verändernde politische Wille –
wenn gleich zuerst mit der durch den islamistischen Terror offensichtlich
gewordenen Sicherheitsfrage verbunden – ermöglichte es, unterschiedli-
che Wege auszuprobieren, auch wenn diese verfassungsrechtlich nicht
kongruent sind. 

Mit Blick auf die erforderlichen Abstimmungen und Kooperationen für
den islamischen Religionsunterricht entsteht zwischen den Muslimen und
staatlichen Instanzen in den Bundesländern langsam aber kontinuierlich
eine Kommunikation, die aber weiterhin von wechselseitigem Misstrauen
geprägt ist.

Eine besondere Herausforderung in diesem Zusammenhang war zuerst
die Frage, mit welcher muslimischen Religionsgemeinschaft der Staat denn
kooperieren kann. Der Begriff der Religionsgemeinschaft im Sinne des Art.
7, Abs. 3 des Grundgesetzes ist weitestgehend ungeklärt. Welche rechtli-
chen Kriterien gibt es, die ermöglichen, dass eine Religionsgemeinschaft in
diesem Sinne anerkannt wird? Wie können bzw. müssen die Muslime orga-
nisiert sein, damit sie den Status einer Religionsgemeinschaft erlangen,
und würden derartige Organisationen nach islamisch-theologischer Auffas-
sung überhaupt für Muslime in Frage kommen? Für den Religionsunter-
richt bedarf die Religionsgemeinschaft der Ausbildung der Lehrkräfte, die
mit Kosten verbunden ist, die eine Religionsgemeinschaft in der Regel
nicht alleine tragen kann. Die staatliche finanzielle Unterstützung kann nur
die Organisation beanspruchen, die den Status Körperschaft des öffentli-
chen Rechts inne hat. Auch diese Frage muss geklärt werden: Wie können
die Muslime eine Körperschaft des öffentlichen Rechts werden? Bzw. gibt
es finanzielle Unterstützung für den Religionsunterricht, wenn sie diesen
Status nicht erlangen können? 

Dadurch, dass der Islam eine kirchenähnliche Organisation nicht
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4 Siehe: www.irh-info.de/index.php?kon=projekte&zeige=iru/iru_news05 (24.10.2013).



enn und nicht In dieser FOorm organısiert 1St, aben die Muslime rec 54
iıch keine Möglichkeit, In diesen Bereichen aUtONOmM Tüur sich sprechen.
Die Bemühungen, e1nNe Form der Urganisation finden, die die VielTfalt
der 1n Deutschland ebenden Muslime berücksichtigt und zugleic ach
aubdßen mi1t e1ner Stimme spricht, können His Jjetzt keinen zulriedenstellen
den Erfolg nachweisen

Wie alle anderen Religionen Sibt auch 1M sam unterschiedliche
Kichtungen, die sich eweils 1M kulturellen Kontext entwickelt haben, In
dem S1E ber Jahrhunderte en Die Mmuslimischen Moscheegemeinden
und Urganisationen In Deutschlan: Sind daher HIis Jjetzt iImMmer Och csehr
stark VOT den ten und prachen des Herkunftslilandes beeinflusst. Die Mo
scheen Sind ZWAT Olfen Tüur alle Muslime, die ihre (G‚ebete verrichten wWwol
len, die sprachliche und kulturelle Besonderheit bleibt jedoch ewahrt.
Eerst se17 einıgen ahren versuchen Manche Gemeinden, ihre Predigten
beim Freitagsgebet 1n Deutsch halten, und dies Ist 1n Versuch, e1Ne X
Meiınsame relig1öse Sprache entwickeln, VOT allem we1l die (Gene-
ration die eutsche Sprache hbesser versteht als die Sprache der Eltern und
Großeltern

Muslimische rganisationen In RuUFSCHAEN.

In Deutschland SiDt neDen den eiınen muslimischen Urganisatio-
NelNn und Moscheegemeinden einıge bundesweit Organisierte Grupplerun-
DE, die sich se17 einıgen ahren als Koordinationsrat der Muslime
mengeschlossen haben Der Koordinationsral esteht AUS 1er
muslimischen erbanden dem /Zentralrat der Muslime, der J] Uürkisc  SIa
Mischen Union der Anstalt Iur eligion (D  ), dem Verband der sSIamı
SscChHen Kulturzentren e V. VIKZ) und dem slamrat.

Der /Zentralrat 1st se1t langem bemüuüht, als Ansprechpartner In allen 15-
lamischen Angelegenheiten anerkannt werden Laut Präambel sieht der
Zentralrat SEINE Aufgabe darin, „den islamischen (‚emeiminschaften In
Deutschland dienen, den kulturellen und interreligiösen Dialog pfle
gel und sich Tüur e1Ne konstruktive Kooperation ZU der islamischen
(G(emeinschaft und der gallzell (Gesellsc einzusetzen“.  “ 5 Die Grundlagen
Tüur den /Zentralrat sind uran und Iradıition des Propheten Muhammad

1M Rahmen des Grundgesetzes 1n Deutschland Der /Zentralrat 1st

Avvu®b KOÖöhnhler: /entralrat der Muslime In Deutschland e V (ZMD), In Muslimische
(‚emeinschaften 1mM deutschen eC.  9 Tankiur 2003,
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kennt und nicht in dieser Form organisiert ist, haben die Muslime recht-
lich keine Möglichkeit, in diesen Bereichen autonom für sich zu sprechen.
Die Bemühungen, eine Form der Organisation zu finden, die die Vielfalt
der in Deutschland lebenden Muslime berücksichtigt und zugleich nach
außen mit einer Stimme spricht, können bis jetzt keinen zufriedenstellen-
den Erfolg nachweisen. 

Wie alle anderen Religionen gibt es auch im Islam unterschiedliche
Richtungen, die sich jeweils im kulturellen Kontext entwickelt haben, in
dem sie über Jahrhunderte leben. Die muslimischen Moscheegemeinden
und Organisationen in Deutschland sind daher bis jetzt immer noch sehr
stark von den Riten und Sprachen des Herkunftslandes beeinflusst. Die Mo-
scheen sind zwar offen für alle Muslime, die ihre Gebete verrichten wol-
len, die sprachliche und kulturelle Besonderheit bleibt jedoch gewahrt.
Erst seit einigen Jahren versuchen manche Gemeinden, ihre Predigten
beim Freitagsgebet in Deutsch zu halten, und dies ist ein Versuch, eine ge-
meinsame religiöse Sprache zu entwickeln, vor allem weil die junge Gene-
ration die deutsche Sprache besser versteht als die Sprache der Eltern und
Großeltern. 

Muslimische Organisationen in Deutschland

In Deutschland gibt es neben den kleinen muslimischen Organisatio-
nen und Moscheegemeinden einige bundesweit organisierte Gruppierun-
gen, die sich seit einigen Jahren als Koordinationsrat der Muslime zusam-
men geschlossen haben. Der Koordinationsrat besteht aus vier
muslimischen Verbänden: dem Zentralrat der Muslime, der Türkisch-Isla-
mischen Union der Anstalt für Religion (DITIB), dem Verband der Islami-
schen Kulturzentren e.V. (VIKZ) und dem Islamrat. 

Der Zentralrat ist seit langem bemüht, als Ansprechpartner in allen is-
lamischen Angelegenheiten anerkannt zu werden. Laut Präambel sieht der
Zentralrat seine Aufgabe darin, „den islamischen Gemeinschaften in
Deutschland zu dienen, den kulturellen und interreligiösen Dialog zu pfle-
gen und sich für eine konstruktive Kooperation zum Wohle der islamischen
Gemeinschaft und der ganzen Gesellschaft einzusetzen“.5 Die Grundlagen
für den Zentralrat sind Qur’an und Tradition des Propheten Muhammad
(sunna) im Rahmen des Grundgesetzes in Deutschland. Der Zentralrat ist
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5 Ayyub A. Köhler: Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V. (ZMD), in: Muslimische
Gemeinschaften im deutschen Recht, Frankfurt a. M. 2003, 75.



5(} 1n Dachverband, der einzelne Vereine und Verbände als Mitglieder hat.
Diese Art der Mitgliedschaft erweIlst sıch als Hindernis, WEl die
Anerkennung als KÖörpersc des Offentlichen Rechts geht, we1l S1E AUS ©1-
er Gemeiminschaft natürlicher ersonen estenen müusste, die sıch aufgrun:
gemeinsamer religiöser Überzeugung auer zusammengeschlossen ha:
ben Der /Zentralrat 1st e1N Dachverban: miıt (emeinden als Mitglieder,‘

1ne eltere große MmMuslimische Urganisation Ist e1nNe uUurkısche
Urganisation, die se17 084 esteht und VOT der ] Uurkisch-Islamischen
Union der Anstalt Tüur eligion In der ] Urkeli unterstutzt wird VeT-
inl den offiziellen staatlichen siam der Tuüurkei Daher wird ihr I‘_
ien, e1nNe Urganisation Einflluss der Tüur eligion 1n der ] Urkeli

seın AÄAus diesem Tun wird S1E als e1nNe VO  = Ausland gesteuerte Urga:
NISAaUON gesehen, die nicht 1Ur die Interessen ihrer Mitglieder 1n Deutsch
land vertreien kannn SO Sind die Imame, die 1M Allgemeinen Iur 1er Jahre
ach Deutschlan: sgeschickt werden, HIis eute Angestellte des türkischen
Staates Ist ahber se1t einıgen Jahren bemüht, ihre Strukturen Aal-
dern; S1E versteht sich als 1n Deutschlan eigetragener ereın ach deut-:
SscChem ec und betont ihre Unabhängigkeit VO  = türkischen aa SO
kooperiert SIE 1n Zzanlreichen Dialogprojekten und auch Ausbildungsange-
Ofen Tüur muslimische Segelsorgerinnen und DSeesorger.

Der samra wurde 1M re 9086 als bundesweite Koordinierungsin-
und gemeinsames Beschlussorgan islamischer Religionsgemeinschaf-

ten 1n Berlin vgegründet’ und versteht sich als e1nNe islamische
Glaubensgemeinschaft 1M Sinne der Verfassung und der Esetze der Bun:
desrepublı Deutschland.® Ihm wird vorgeworien, dass sıch seinNnen
Mitgliedern ersonen efinden, die der -Orus angehören, e1nNe Ge
meinschaft, die 1n Deutschland der Beobachtung des Verfassungs-
chutzes sStTe AÄAus diesem TUnN:' 1st der Siamra eın UuNnUumMsSIrTLEeNer
Ansprechpartner Tüur die staatlichen tellen Als itglie des Koordinations-
Frats 1st jedoch beli den Verhandlungen Anerkennung als Religionsge-
meinschaft und Körperscha des Oflfentlichen Rechts beteiligt.

Schließlic Ist der Verband islamischer Kulturvereine VIKZ) enen-
NnET, der eiınen Weg mi1t mystischen lendenzen verfolgt. Der ereın wurde
973 In KÖöln gegründet und versteht sich als e1Ne Vereinigung, die u '

sprünglich aufT die Aktıivyitäten VONN „Gastarbeitern“ AUS der ] Urkeli zurück-
oeht, die sowohl ihre eigene kulturelle Identität pflegen als auch ihre Wert:

J1e vurur zentralrat.de/] 006060.php (27/.1 020 3)
Je wwwWw.islamrat.de/index.php?option=com_content&view=article&id=45&ltemid=>
{  }
Ebd
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ein Dachverband, der einzelne Vereine und Verbände als Mitglieder hat.
Diese Art der Mitgliedschaft erweist sich als Hindernis, wenn es um die
Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts geht, weil sie aus ei-
ner Gemeinschaft natürlicher Personen bestehen müsste, die sich aufgrund
gemeinsamer religiöser Überzeugung dauerhaft zusammengeschlossen ha-
ben. Der Zentralrat ist ein Dachverband mit 24 Gemeinden als Mitglieder.6

Eine weitere große muslimische Organisation ist DITIB, eine türkische
Organisation, die seit 1984 besteht und von der Türkisch-Islamischen
Union der Anstalt für Religion in der Türkei unterstützt wird. DITIB ver-
tritt den offiziellen staatlichen Islam der Türkei. Daher wird ihr vorgewor-
fen, eine Organisation unter Einfluss der Anstalt für Religion in der Türkei
zu sein. Aus diesem Grund wird sie als eine vom Ausland gesteuerte Orga-
nisation gesehen, die nicht nur die Interessen ihrer Mitglieder in Deutsch-
land vertreten kann. So sind die Imame, die im Allgemeinen für vier Jahre
nach Deutschland geschickt werden, bis heute Angestellte des türkischen
Staates. DITIB ist aber seit einigen Jahren bemüht, ihre Strukturen zu än-
dern; sie versteht sich als in Deutschland eigetragener Verein nach deut-
schem Recht und betont ihre Unabhängigkeit vom türkischen Staat. So 
kooperiert sie in zahlreichen Dialogprojekten und auch Ausbildungsange-
boten für muslimische Seelsorgerinnen und Seesorger.

Der Islamrat wurde im Jahre 1986 als bundesweite Koordinierungsin-
stanz und gemeinsames Beschlussorgan islamischer Religionsgemeinschaf-
ten in Berlin gegründet7 und versteht sich als eine autonome islamische
Glaubensgemeinschaft im Sinne der Verfassung und der Gesetze der Bun-
desrepublik Deutschland.8 Ihm wird vorgeworfen, dass sich unter seinen
Mitgliedern Personen befinden, die der Milli Görüs angehören, eine Ge-
meinschaft, die in Deutschland unter der Beobachtung des Verfassungs-
schutzes steht. Aus diesem Grund ist der Islamrat kein unumstrittener 
Ansprechpartner für die staatlichen Stellen. Als Mitglied des Koordinations-
rats ist er jedoch bei den Verhandlungen um Anerkennung als Religionsge-
meinschaft und Körperschaft des öffentlichen Rechts beteiligt. 

Schließlich ist der Verband islamischer Kulturvereine (VIKZ) zu benen-
nen, der einen Weg mit mystischen Tendenzen verfolgt. Der Verein wurde
1973 in Köln gegründet und versteht sich als eine Vereinigung, die ur-
sprünglich auf die Aktivitäten von „Gastarbeitern“ aus der Türkei zurück-
geht, die sowohl ihre eigene kulturelle Identität pflegen als auch ihre Wert-
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6 Siehe: www.zentralrat.de/16660.php (27.10.2013).
7 Siehe: www.islamrat.de/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=54

(27.10.2013).
8 Ebd.



Malstane und ihren Glauben die ungere (‚eneration weitergeben ll
ten Die Mitglieder Sanen ihren ulen In Deutschland ZzUerst als ZEe1T-
iıch begrenzt. UNaCANS übernahmen Imame AUS der Türkeli, ausgebilde
privaten und staatlichen Predigerschulen, die Leitung der Jungen eme1n-
den eute Sind In den (emelnden des 1IKZ überwiegend solche islamı-
SscChHen eljenrte angestellt, die als Angehörige der sogenannten zweılten Ge
neraticon nicht 1Ur 1n Deutschlan: ihre relig1öse Ausbildung absolviert,
Oondern ler auch ihre SOozlalisation erfanren aben und daher VOT allem
aufgrun der muühelosen Beherrschung der deutschen Sprache den eraus-
forderungen begegnen können, die sich dem sam 1n Deutschlan: tellen
Der ereın VertIn ach eigenem ekunden weder e1nNe bestimmte partel-
politische LINI1E och erhält Iinanzielle Zuwendungen VOT anderen Urga:
nısationen, Oondern lınanziert sıch Uurc Mmonatliche eiträge der eme1n-
demitglieder und Uurc Spenden

Der Koordinationsrat, der AUS den Oben Urganisationen be
ste  e ekommt aufT Bundesebene iImmer mehr Anerkennung während Tüur
die Landesangelegenheiten WIE islamischer Religionsunterricht aufes
eNene 1n einıgen Bundesländern sich die Mmuslimischen Vereine eINem
LAandesverban: (Schura-Verband) zusammengeschlossen haben Die Schu:
[elN Sind rechtlich Och nicht als Olffizieller Ansprechpartner ALLEeT-

annt, 1E gelten aber pr  1SC. geme1insam miıt Tüur die Entscheidun
DE ber die Belange der Muslime insbesondere Tüur die schulpolitischen
Entscheidungen als Kooperationsgremien.

Einige Modelle des ISEamISCHhenNn Religionsunterrichts
Die relig1öse Unterweisung der muslimischen Kınder Tand se17 ber

ZWaNZlg Jahren 1M Rahmen des muttersprachlichen Unterrichts e
diese 1n der Muttersprache der Kınder hauptsächlich Urkisch und Alel-
1SC angeboten wurde Se1it 2001 1st die Debhatte darüber entfacht, dass
die muslimischen Kınder e1Nes Religionsunterrichts edürfen, der In der
deutschen Sprache erteilt wird, dem alle muslimischen Kınder ohne
Einschränkung aufgrun: der Sprache teilnehmen ollten Dadurch sollte
dann ahber der muttersprachliche Unterricht, WIEe In Niedersachsen
angeboten wird, 1M mfang reduziert werden 1es Tührte anfänglic
Widerständen, die jedoch (Gunsten des Religionsunterrichts 1n deut:
SCHer Sprache beigelegt wurden enn Wr sich darın eINIg, dass die

Selbstdarstellung des VIK/Z www vikz de/index ] tmIi (27/.1 0201 3)
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maßstäbe und ihren Glauben an die jüngere Generation weitergeben woll-
ten.9 Die Mitglieder sahen ihren Aufenthalt in Deutschland zuerst als zeit-
lich begrenzt. Zunächst übernahmen Imame aus der Türkei, ausgebildet an
privaten und staatlichen Predigerschulen, die Leitung der jungen Gemein-
den. Heute sind in den Gemeinden des VIKZ überwiegend solche islami-
schen Gelehrte angestellt, die als Angehörige der sogenannten zweiten Ge-
neration nicht nur in Deutschland ihre religiöse Ausbildung absolviert,
sondern hier auch ihre Sozialisation erfahren haben und daher vor allem
aufgrund der mühelosen Beherrschung der deutschen Sprache den Heraus-
forderungen begegnen können, die sich dem Islam in Deutschland stellen.
Der Verein vertritt nach eigenem Bekunden weder eine bestimmte partei-
politische Linie noch erhält er finanzielle Zuwendungen von anderen Orga-
nisationen, sondern finanziert sich durch monatliche Beiträge der Gemein-
demitglieder und durch Spenden. 

Der Koordinationsrat, der aus den oben genannten Organisationen be-
steht, bekommt auf Bundesebene immer mehr Anerkennung während für
die Landesangelegenheiten wie islamischer Religionsunterricht auf Landes-
ebene in einigen Bundesländern sich die muslimischen Vereine zu einem
Landesverband (Schura-Verband) zusammengeschlossen haben. Die Schu-
ren sind zwar rechtlich noch nicht als offizieller Ansprechpartner aner-
kannt, sie gelten aber praktisch gemeinsam mit DITIB für die Entscheidun-
gen über die Belange der Muslime – insbesondere für die schulpolitischen
Entscheidungen – als Kooperationsgremien. 

Einige Modelle des islamischen Religionsunterrichts

Die religiöse Unterweisung der muslimischen Kinder fand seit über
zwanzig Jahren im Rahmen des muttersprachlichen Unterrichts statt, wo
diese in der Muttersprache der Kinder – hauptsächlich türkisch und ara-
bisch – angeboten wurde. Seit 2001 ist die Debatte darüber entfacht, dass
die muslimischen Kinder eines Religionsunterrichts bedürfen, der in der
deutschen Sprache erteilt wird, an dem alle muslimischen Kinder ohne
Einschränkung aufgrund der Sprache teilnehmen sollten. Dadurch sollte
dann aber der muttersprachliche Unterricht, wie er z. B. in Niedersachsen
angeboten wird, im Umfang reduziert werden. Dies führte anfänglich zu
Widerständen, die jedoch zu Gunsten des Religionsunterrichts in deut-
scher Sprache beigelegt wurden. Denn man war sich darin einig, dass die
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9 Vgl. Selbstdarstellung des VIKZ unter www.vikz.de/index1.html (27.10.2013).



57 Mmuslimischen Kınder relig1öse Mündigkeit 1n deutscher Sprache erlangen
mussen, damıit S1E ihre Überzeugung und eligion verständlic In der Ge
sellschaft darlegen können Die rage der msetzung jedoch beschäftigt
die Bundesländer His eute dieser Stelle Sind einıge Beispiele be
neNnNelN

Islamischer Religionsunterricht n Niedersachsen

Im Jahr 2001 hat sich die Landesregierun miıt der erufung „Runder
1SC islamischer Religionsunterricht” aul den Weg eiInem verfassungs-
rec  I1Ichen islamischen Religionsunterricht emacht. Dadurch, dass die OT-

ganisatorischen Anforderungen des Art. /, Abs nicht mi1t estenen
den Mmuslimischen Strukturen möglich Warell, sollte der Beginn mi1t eiInem
Modellversuch werden „Mit dem Modellversuch hat Niedersach:
SET1 den Sprung VOT der ahstrakten ene der Dehatte den Islamunter.-
richt aul die andelnde ene des Unterrichts vgewagt.“ ” Der Schulversuch

2003 mi1t acht chulen und 300 Schülerinnen und chülern,
2012 WaTrel ber 20 chulen und 3.000 muslimische Schülerinnen
und chüler islamischen Religionsunterricht beteiligt.

1ne Fortbildungsmaßnahme hbereitete die muttersprachlichen Lehr-
Afte Tüur den islamischen Religionsunterricht VOTl, da Och keine 1n
Deutschlan: ausgebildeten Lehrkräflte Iur den islamischen Religionsunter-
richt sab Irotz der schwierigen Aufgabe, sıch didaktisch-methodisch Wis
SET1 anzueignen, 1n Deutsch den slam unterrichten, WaTrel die Lehr-
Afte Motlviert und engaglert und haben dazu beigetragen, dass der
Modellversuch chulj]  r 201 Iur die Grundschule und
jahr 2014/2015 Iur die Sekundarstufe Nächendecken: 1n Niedersachsen
als ordentliches Schulfach angeboten wird mMmuslimische Schüle
rinnen und chüler werden In Niedersachsen eıInNnen bekenntnisorientier-
ten Religionsunterricht erhalten Für die lehlenden Organisatorischen
Strukturen inl e1N Beirat bestehend AUS Vertretern der Schura Niedersach:
SET1 und des Landesverbands Niedersachsen-Bremen als Ansprech-
partner e1n Die Erfahrungen AUS dem Modellversuch Sind WEerTVOolle Orar-
beit Iur die Durchführung des islamischen Religionsunterrichts. ”
10 Heidemarie AaHascC. Islamischer Religionsunterricht Praxisbericht 1m ScCHhulversuc)

In Niedersachsen, IN: Chrisfine Langenfeld/ Volker Lipp/Trene Schneider (Hg.) sl]a-
mMmische Religionsgemeinschaften und islamischer Religionsunterricht: rohbleme und Pet-
spektiven. Ergebnisse des Workshops der Georg-August-Universität (GÖttingen,
gen 2005,

www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php*navigation_id=1 O&article 1d=1 02967
5&_psmand=8 (25.10.2013).
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muslimischen Kinder religiöse Mündigkeit in deutscher Sprache erlangen
müssen, damit sie ihre Überzeugung und Religion verständlich in der Ge-
sellschaft darlegen können. Die Frage der Umsetzung jedoch beschäftigt
die Bundesländer bis heute. An dieser Stelle sind einige Beispiele zu be-
nennen.

Islamischer Religionsunterricht in Niedersachsen

Im Jahr 2001 hat sich die Landesregierung mit der Berufung „Runder
Tisch islamischer Religionsunterricht“ auf den Weg zu einem verfassungs-
rechtlichen islamischen Religionsunterricht gemacht. Dadurch, dass die or-
ganisatorischen Anforderungen des Art. 7, Abs. 3 GG nicht mit bestehen-
den muslimischen Strukturen möglich waren, sollte der Beginn mit einem
Modellversuch gestartet werden. „Mit dem Modellversuch hat Niedersach-
sen den Sprung von der abstrakten Ebene der Debatte um den Islamunter-
richt auf die handelnde Ebene des Unterrichts gewagt.“10 Der Schulversuch
startete 2003 mit acht Schulen und ca. 300 Schülerinnen und Schülern,
2012 waren über 20 Schulen und ca. 3.000 muslimische Schülerinnen
und Schüler am islamischen Religionsunterricht beteiligt. 

Eine Fortbildungsmaßnahme bereitete die muttersprachlichen Lehr-
kräfte für den islamischen Religionsunterricht vor, da es noch keine in
Deutschland ausgebildeten Lehrkräfte für den islamischen Religionsunter-
richt gab. Trotz der schwierigen Aufgabe, sich didaktisch-methodisch Wis-
sen anzueignen, um in Deutsch den Islam zu unterrichten, waren die Lehr-
kräfte motiviert und engagiert und haben dazu beigetragen, dass der
Modellversuch ab Schuljahr 2013/2014 für die Grundschule und ab Schul-
jahr 2014/2015 für die Sekundarstufe I flächendeckend in Niedersachsen
als ordentliches Schulfach angeboten wird. 49.000 muslimische Schüle-
rinnen und Schüler werden in Niedersachsen einen bekenntnisorientier-
ten Religionsunterricht erhalten. Für die fehlenden organisatorischen
Strukturen tritt ein Beirat bestehend aus Vertretern der Schura Niedersach-
sen und des DITIB Landesverbands Niedersachsen-Bremen als Ansprech-
partner ein. Die Erfahrungen aus dem Modellversuch sind wertvolle Vorar-
beit für die Durchführung des islamischen Religionsunterrichts.11
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10 Heidemarie Ballasch: Islamischer Religionsunterricht – Praxisbericht im Schulversuch
in Niedersachsen, in: Christine Langenfeld/Volker Lipp/Irene Schneider (Hg.): Isla-
mische Religionsgemeinschaften und islamischer Religionsunterricht: Probleme und Per-
spektiven. Ergebnisse des Workshops an der Georg-August-Universität Göttingen, Göttin-
gen 2005, 74. 

11 Vgl. www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=1820&article_id=10267
5&_psmand=8 (28.10.2013).



D3
Islamischer Religionsunterricht In Nordrhein-Westfalen

1ne große 7a der Muslime eht 1n Nordrhein-VWestfalen, und dort
wird se1t ber ZWaNzlg Jahren Islamkunde elehrt. Mit Beginn des
Jahrs das Land Nordrhein-Westfalen den Islamiıischen Re
ligionsunterricht schrittweise als Oordentliches enriac e1n uch ler soll
e1N Beirat die der Religionsgemeinschaft übernehmen HIis die musli-
Mischen Urganisationen sich entsprechend der rec  I1Ichen Voraussetzun-
DE organıisiert aben und der politische vorhanden 1St, der ihre
erkennung als Religionsgemeinschaft ermöglicht. E1IN Beiratsmodel als
Zwischenlösung Ist umstritten, 1st jedoch MOomMentan der einzige DTaS
Mmatische Weg, den islamischen Religionsunterricht den deutschen
chulen etablieren uch In Nordrhein  estfalen die /usammen-
setzung des Beirates Tüur Furore, die sicher Och e1nNe e1lle andauern wird
Der Beirat Ist e1N MNEeUu SeSC  enes Konstrukt, das anstelle der Religionsge-
meinschaft agleren MNUuss Man STE Erfolgszwang, denn der Beirat
1NUSS den anfänglichen Versuchen und Proben standhalten, damıit als In
teressen1ınstanz der Muslime sowohl VOT Muslimen als auch VO  = ax

wird Doch eide, der eutsche aa und die Muslime,
Sind ZU Teil uUuDeriorder damlit, diesem Konstrukt eiınen entsprechenden
Status verleihen. Dabel 1st darauf hinzuweisen, dass dieses Kon
strukt keine Dauerlösung werden kann und soll Die Herausforderung
die Muslime bleibt estehen, sich estie und anerkannte Urganisations-
strukturen schaffen, damıit S1E gleichberechtigt WIE die Kırchen und
anerkannten Religionsgemeinschaften agleren können

Islamischer Religionsunterricht In weliferen Bundeslandern

In einiıgen welleren Bundesländern wird der islamische Religionsunter-
richt erteilt und jedes Bundesland organıisiert diesen Unterricht entspre
en: der jeweiligen Gegebenheiten und gangbaren Wege

In der Hansestadt Hamburg ibt se17 ber ZWaNzlıg ahren iIntensive
Gespräche zwischen den Anhänger der Religionen bezüglich der pädagogi
SscChHen und didaktischen Überlegungen ZU riellen des Religionsunter-
richts Uurc diese Uusammenarbeit Ist 1n Hamburg die dee Tüur eıInNnen
„Religionsunterricht Tüur alle In evangelischer Verantwortung und Okumen1-
SCHer enheit“” also eıInNnen interreligiös strukturierten Unterricht ent

12 den Beitrag VON Wolframel In diesem Heft, 0680
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Islamischer Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen

Eine große Anzahl der Muslime lebt in Nordrhein-Westfalen, und dort
wird seit über zwanzig Jahren Islamkunde gelehrt. Mit Beginn des Schul-
jahrs 2013/2014 führt das Land Nordrhein-Westfalen den Islamischen Re-
ligionsunterricht schrittweise als ordentliches Lehrfach ein. Auch hier soll
ein Beirat die Rolle der Religionsgemeinschaft übernehmen bis die musli-
mischen Organisationen sich entsprechend der rechtlichen Voraussetzun-
gen organisiert haben und der politische Wille vorhanden ist, der ihre An-
erkennung als Religionsgemeinschaft ermöglicht. Ein Beiratsmodell als
Zwischenlösung ist zwar umstritten, ist jedoch momentan der einzige prag-
matische Weg, den islamischen Religionsunterricht an den deutschen
Schulen zu etablieren. Auch in Nordrhein-Westfalen sorgt die Zusammen-
setzung des Beirates für Furore, die sicher noch eine Weile andauern wird.
Der Beirat ist ein neu geschaffenes Konstrukt, das anstelle der Religionsge-
meinschaft agieren muss. Man steht unter Erfolgszwang, denn der Beirat
muss den anfänglichen Versuchen und Proben standhalten, damit er als In-
teresseninstanz der Muslime – sowohl von Muslimen als auch vom Staat –
ernst genommen wird. Doch beide, der deutsche Staat und die Muslime,
sind zum Teil überfordert damit, diesem Konstrukt einen entsprechenden
Status zu verleihen. Dabei ist stets darauf hinzuweisen, dass dieses Kon-
strukt keine Dauerlösung werden kann und soll. Die Herausforderung an
die Muslime bleibt bestehen, sich feste und anerkannte Organisations-
strukturen zu schaffen, damit sie gleichberechtigt wie die Kirchen und
anerkannten Religionsgemeinschaften agieren können. 

Islamischer Religionsunterricht in weiteren Bundesländern

In einigen weiteren Bundesländern wird der islamische Religionsunter-
richt erteilt und jedes Bundesland organisiert diesen Unterricht entspre-
chend der jeweiligen Gegebenheiten und gangbaren Wege. 

In der Hansestadt Hamburg gibt es seit über zwanzig Jahren intensive
Gespräche zwischen den Anhänger der Religionen bezüglich der pädagogi-
schen und didaktischen Überlegungen zum Erteilen des Religionsunter-
richts. Durch diese Zusammenarbeit ist in Hamburg die Idee für einen 
„Religionsunterricht für alle in evangelischer Verantwortung und ökumeni-
scher Offenheit“ – also einen interreligiös strukturierten Unterricht – ent-

63

ÖR 63 (1/2014)

12 Vgl. den Beitrag von Wolfram Weiße in diesem Heft, 66–80.



54 standen. “ In Hamburg en 106 Religionsgemeinschaften und aNSE-
Ssichts der Vielfalt der Lebenswelten der Schülerinnen und chüler sollte
der Religionsunterricht 1n gemeinsamer Lernort Iur alle sein den Of-
lentlichen chulen esuchen die Schülerinnen und Schüler, ungeachtet in
TeTr jeweiligen religiösen und weltanschaulichen Überzeugung, geme1insam
das enriac eligion Iur alle Die Kritik diesem Odell bestand darin,
dass der Unterricht ausschließlich den theologischen und pädagogischen
Grundsätzen der evangelischen Kırchen 1n Hamburg entspricht. Die ande
[el Religionen, die auch Gegenstand des Unterrichts Sind, aben selhst
keinen Einflluss darauf. Der „Gesprächskreis Interreliglöser Religionsunter-
richt 1n Hamburg (GIR)* 1st 1Un bemüht, den Unterricht Intensiver Uurc
die Beteiligung der Religionen selhst ges  en Buddhistische, Jüdische,
Mmuslimische und alevitische Sind ZUuU Teil alktıv bel der Planung
und Erteilung des Unterrichts Für die Muslime 1st Schura Hamburg der
anerkannte und engaglerte Ansprechpartner Iur diese Angelegenheiten.

Baden-Württemberg begann 1M chulj]  r 2006/2007 ZWOÖIT e_
wählten Standorten miıt dem Schulversuch islamischer Religionsunterricht;
bereits 1M Jahr 2013 konnte die /Zahl der chulen aufT 25 Grundschulen
und Tunf Hauptschulen erhöht werden Dadurch, dass die alevitische Ge
meinschaft inzwischen e1nNe Körperscha des Oflfentlichen Rechts 1St, wird
darüber hIiNAaus der alevitische Unterricht 1n chulen In Baden-Wüuürt:
temberg erteilt. Der ‚13  un 1SC Islam  “  » der sich 1M Jahr 2011 konstitu
lert hat, 1st bemüuüht, auch 1n Baden-Württemberg den islamischen Relig1-
Onsunterricht als Oordentliches enriac einzuführen

Ferner Sibt 1n Bayern se1t 2009 Tast 300 chulen eiınen üunNäahri-
gEeN Modellversuch „islamischer Unterricht“, der VONN den Lehrkräfiften Tüur
türkischsprachlichen Ergänzungsunterricht erteilt wird Mit dem Land Bay-
eTrT) werden Gespräche eführt, WIE dieser 1n 1n Regelangebot überführt
werden ann

Diese Beispiele zeigen, dass 1n Deutschlan: rnsthaft darüber nachge-
ac wird, WIE e1N islamischer Religionsunterricht In den Offentlichen
chulen auer als Regelfach eingeführt werden kann, und dieses ach
denken auch ON kreiem Handeln Damıiıt 1st auch die rage der
Ausbildung der Tüur dieses Fach VOT großer Bedeutung. Im Ja
Uar 2010 veröffentlichte der euUutische Wissenschaftsrat Empfehlungen
ZUr Weiterentwicklung VONN Theologien und religionsbezogenen Wissen-
chaften den deutschen Hochschulen Im SCNANI A.V.  G wird auch
VOT unıyersıitaren Ausbildungsstellen Iur „JIslamische Religionspädagogik
und Islamische Religionslehre“ gesprochen, sowoNnl Iur die Imam-Ausbil
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standen.12 In Hamburg leben ca. 106 Religionsgemeinschaften und ange-
sichts der Vielfalt der Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler sollte
der Religionsunterricht ein gemeinsamer Lernort für alle sein. An den öf-
fentlichen Schulen besuchen die Schülerinnen und Schüler, ungeachtet ih-
rer jeweiligen religiösen und weltanschaulichen Überzeugung, gemeinsam
das Lehrfach Religion für alle. Die Kritik an diesem Modell bestand darin,
dass der Unterricht ausschließlich den theologischen und pädagogischen
Grundsätzen der evangelischen Kirchen in Hamburg entspricht. Die ande-
ren Religionen, die auch Gegenstand des Unterrichts sind, haben selbst
keinen Einfluss darauf. Der „Gesprächskreis Interreligiöser Religionsunter-
richt in Hamburg (GIR)“ ist nun bemüht, den Unterricht intensiver durch
die Beteiligung der Religionen selbst zu gestalten. Buddhistische, jüdische,
muslimische und alevitische Lehrkräfte sind zum Teil aktiv bei der Planung
und Erteilung des Unterrichts. Für die Muslime ist Schura Hamburg der
anerkannte und engagierte Ansprechpartner für diese Angelegenheiten. 

Baden-Württemberg begann im Schuljahr 2006/2007 an zwölf ausge-
wählten Standorten mit dem Schulversuch islamischer Religionsunterricht;
bereits im Jahr 2013 konnte die Zahl der Schulen auf 25 Grundschulen
und fünf Hauptschulen erhöht werden. Dadurch, dass die alevitische Ge-
meinschaft inzwischen eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, wird
darüber hinaus der alevitische Unterricht in 32 Schulen in Baden-Würt-
temberg erteilt. Der „Runde Tisch Islam“, der sich im Jahr 2011 konstitu-
iert hat, ist bemüht, auch in Baden-Württemberg den islamischen Religi-
onsunterricht als ordentliches Lehrfach einzuführen. 

Ferner gibt es in Bayern seit 2009 an fast 300 Schulen einen fünfjähri-
gen Modellversuch „islamischer Unterricht“, der von den Lehrkräften für
türkischsprachlichen Ergänzungsunterricht erteilt wird. Mit dem Land Bay-
ern werden Gespräche geführt, wie dieser in ein Regelangebot überführt
werden kann. 

Diese Beispiele zeigen, dass in Deutschland ernsthaft darüber nachge-
dacht wird, wie ein islamischer Religionsunterricht in den öffentlichen
Schulen dauerhaft als Regelfach eingeführt werden kann, und dieses Nach-
denken auch zu konkretem Handeln führt. Damit ist auch die Frage der
Ausbildung der Lehrkräfte für dieses Fach von großer Bedeutung. Im Ja-
nuar 2010 veröffentlichte der Deutsche Wissenschaftsrat Empfehlungen
zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsbezogenen Wissen-
schaften an den deutschen Hochschulen. Im Abschnitt A.V.3. wird auch
von universitären Ausbildungsstellen für „Islamische Religionspädagogik
und Islamische Religionslehre“ gesprochen, sowohl für die Imam-Ausbil-
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dung als auch Iur die Ausbildung VOT Lehrkräflften Tüur das Fach islamische 55
Religionslehre. Mit diesen Empfehlungen der Wissenschaftsrat WI@e-
erum die organisatorische Zwischenlösung e1Nes „Beirats“” als rec  I1Ichen
Kooperationspartner des deutschen Staates auch Tüur diese Einrichtungen
1NSs pIie sgebracht, solange keine anerkannte muslimische Gemeiminschaft
ZUr Kooperation miıt dem aa ZUr Verfügung STe

Fazit

ESs 1st höchste Zeit, den ber /00.000 Mmuslimischen Schülerinnen und
Cchulern den Oflfentlichen chulen In Deutschlan ermöglichen, ©1-
NelNn geeigneten Religionsunterricht entsprechend ihnrer Lebenswelt e '
halten 1e$ Ist e1N wichtiger chritt Iur die Anerkennung der Muslime als
Teil der deutschen Gesellschaft, In der 1E aueren werden Er dient
dem integrativen Prozess 1n e1ner Gesellschaft, die VOT Pluralität und 1e]
Talt der Religionen und ulturen eprägt 1ST.

Der Religionsunterricht 1st unabdingbar Tüur e1nNe werteorjentlierte
Selbstverantwortung, ethisches Verhalten und Jdentitätsbildung. In dem
kulturell und religiös Juralen Kontext uNnNsSseTeTr Gesellsc 1st die
relig1öse Beheimatung e1nNe Tundamentale Basıs Iur persönlichen Halt und
Festigkeit. E1IN reflex1i0ons- und dialogfähiger Religionsunterricht den
chulen Ist e1N Meilenstein Tüur e1N Tredliches /usammenleben und Uusam-
menwirken.

In uNnNseTeTr sSäkularısierten und pluralistischen Welt ibt eUuee Oraus-
setzungen und Herausforderungen, die eligion 1st 1n wichtiger Aspekt
des Entstehens und Werdens e1ner (Gesellsc S1e kann und darf nicht In
die Abgeschiedenheit der Privatsphäre verdrängt werden, auch AUS diesem
TUnN:' sehört der Religionsunterricht In die Schule, 1n der die enschen
der /ukunft heranwachsen

13 J1e Www . wIissenschaftsrat.de/download/archiv/967/8-1 0.pdf (25. 0201 3)
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dung als auch für die Ausbildung von Lehrkräften für das Fach islamische
Religionslehre.13 Mit diesen Empfehlungen hatte der Wissenschaftsrat wie-
derum die organisatorische Zwischenlösung eines „Beirats“ als rechtlichen
Kooperationspartner des deutschen Staates auch für diese Einrichtungen
ins Spiel gebracht, solange keine anerkannte muslimische Gemeinschaft
zur Kooperation mit dem Staat zur Verfügung steht. 

Fazit

Es ist höchste Zeit, den über 700.000 muslimischen Schülerinnen und
Schülern an den öffentlichen Schulen in Deutschland zu ermöglichen, ei-
nen geeigneten Religionsunterricht entsprechend ihrer Lebenswelt zu er-
halten. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Anerkennung der Muslime als
Teil der deutschen Gesellschaft, in der sie dauerhaft leben werden. Er dient
dem integrativen Prozess in einer Gesellschaft, die von Pluralität und Viel-
falt der Religionen und Kulturen geprägt ist. 

Der Religionsunterricht ist unabdingbar für eine werteorientierte
Selbstverantwortung, ethisches Verhalten und Identitätsbildung. In dem
kulturell und religiös pluralen Kontext unserer Gesellschaft ist die 
religiöse Beheimatung eine fundamentale Basis für persönlichen Halt und 
Festigkeit. Ein reflexions- und dialogfähiger Religionsunterricht an den
Schulen ist ein Meilenstein für ein friedliches Zusammenleben und Zusam-
menwirken. 

In unserer säkularisierten und pluralistischen Welt gibt es neue Voraus-
setzungen und Herausforderungen, die Religion ist ein wichtiger Aspekt
des Entstehens und Werdens einer Gesellschaft. Sie kann und darf nicht in
die Abgeschiedenheit der Privatsphäre verdrängt werden, auch aus diesem
Grund gehört der Religionsunterricht in die Schule, in der die Menschen
der Zukunft heranwachsen. 
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13 Siehe: www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/9678-10.pdf (28.10.2013).


